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Juni 2009 
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2 08.05.2009 Planfeststellung für den Neubau der L 70n – Ortsumgehung 
Niedersprockhövel 
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1.) Bekanntmachung der Stadt Sprockhövel über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Europäischen 
Parlament am 7. Juni 2009 
 
1. ) Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Wahlbezirke der Stadt 
Sprockhövel wird an den Werktagen in der Zeit vom 18. Mai 2009 bis zum 22. Mai 2009 
während der allgemeinen Öffnungszeiten von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag zusätzlich von 14.00 
Uhr bis 16.30 Uhr, im Rathaus, Rathausplatz 4, Zimmer 1.23, für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Da Donnerstag, der 21. Mai 2009, ein Feiertag ist (Christi 
Himmelfahrt), umfasst die Möglichkeit zur Einsicht lediglich vier Tage. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gem. den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der 
Landesmeldegesetze eingetragen ist.  
 

 

                   08.05.2009 
 

 

Ausgabe 
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I n h a l t s v e r z e i c h n i s 
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Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich.  
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  
 
2.) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag 
bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 22. Mai 2009 bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeister 
der Stadt Sprockhövel, Zimmer 1.23, Rathausplatz 4, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.  
 
3.) Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
17. Mai 2009 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  
 
4.) Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Ennepe-Ruhr-Kreis durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlraum des Kreises oder durch Briefwahl teilnehmen.  
 
5.) Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung (EuWO), 
bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 EuWO bis zum 17. Mai 2009, oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 EuWO bis zum 22. Mai 2009 versäumt hat. 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen 
nach § 17 Abs. 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 EuWO oder der Einspruchsfrist 
nach § 21 Abs. 1 EuWO entstanden ist. 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 05. 
Juni 2009, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch 
beantragt werden.  
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. Im Falle nachweislich 
plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 
Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.  
  
6.) Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter 
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Wahlberechtigter kann sich bei der  
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
roten Wahlbriefumschlag und ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt. 
Dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlagen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. Bei der Briefwahl muss der 
Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Sprockhövel, den 07.05.2009 
Der Bürgermeister als Wahlleiter 
 
 
Dr. Walterscheid  
 
 
 
 
 
 
 
2.) Planfeststellung für den Neubau der L 70n – Ortsumgehung Niedersprockhövel 
 
 
Straßen- und Wegeangelegenheiten; 
Planfeststellung für den Neubau der L 70n – Ortsumgehung Niedersprockhövel - von Bau-km 
0-097,00 bis Bau-km 1 + 005,113 (L 70, Abschnitt 19, Stat. 4,5815 bis L 551, Abschnitt 4, Stat. 
4,3103) einschließlich: 

• Geh- und Radwegbrücke über die L 70n, 
• Anschluss an die bestehenden Landesstraßen mittels zweier Kreisverkehrsplätze 
• Anbindung eines Gewerbegebietes 
• Anbindung eines Parkplatzes 
• Anbindung der Dresdener Straße 
• Maßnahmen zum Ausgleich für den Eingriff  in Natur und Landschaft sowie zwei 

Ersatzmaßnahmen 
• der hiermit im Zusammenhang stehenden Folgemaßnahmen an dem 

Verkehrswegenetz und den Anlagen Dritter 
auf dem Gebiet der Stadt Sprockhövel in der Gemarkung Niedersprockhövel, Flure 5, 10, 11, 
12, 34,35. 
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Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat für das o.a. Bauvorhaben die 
Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Das Planfeststellungsverfahren nach 
dem Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) führt die Bezirksregierung Arnsberg 
durch.  
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 25. Mai 2009 bis 24. Juni 
2009 einschließlich bei der Stadt Sprockhövel, Sachgebiet Planen und Umwelt, 2. 
Obergeschoss, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel, während der ortsüblichen Dienststunden 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
1.   Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens vier 

Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 22. Juli 2009, bei der 
Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 25, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg oder bei der 
Stadt Sprockhövel, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel, Einwendungen gegen den Plan 
schriftlich oder zur Niederschrift erheben.  
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner 
Beeinträchtigung erkennen lassen. 
 
Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 39 Abs. 3 a 
Straßen- und Wegegesetz NRW). 

 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form  vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 
Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

 
2. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen 

Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 39 Abs. 2b StrWG NRW). Findet ein 
Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Diejenigen, die 
rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der 
Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 
Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden.  
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der 
Erörterungstermin ist nicht öffentlich.  

 
3. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am 

Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
 
4. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach 

zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt. 
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5. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 

Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.  

 
6. Die Nrn. 1, 2, 3 und 5 gelten für die Anhörung der Öffentlichkeit zu den 

Umweltauswirkungen des Bauvorhabens nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechend. 

 
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 25 Abs. 

3 Straßen- und Wegegesetz NW und die Veränderungssperre nach § 40 Straßen- und 
Wegegesetz in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der 
Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 40 Abs. 4 
Straßen- und Wegegesetz).  

 
Sprockhövel, 08.05.2009 
 
 
Dr. W a l t e r s c h e i d 

- Bürgermeister - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


